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Die Versuchsgärten der Stationen sollen nur diejenigen tropischen Nutzpflanzen

enthalten, die nach menschlicher Voraussicht in den von der Station aus zu bewirtschaftenden
Gebieten ihre natürlichen Bedingungen finden. Diese Kulturen müssen jedoch in plantagen-
mäßiger Weise und in Flächen von mehreren Hektaren angelegt werden.

III.—.—

eine besondere Instruktion.
IV. Als Hauptkulturen zu l und II sind die in der nachstehenden Tabelle angegebenen

Kulturen zu betrachten:

Landwirtschaftliche Versuchsstationen, die zu Spezialzwecken angelegt werden, erhalten

—

Name der Station Einheimische Nutzpflanzen und
Exportkulturen «

Eingeführte Kulturen
—

I. Küstengebiet.

Station Ossidinge
- stio del Reye.

Bbuea mit Vorwerk-
- ohann-Albrechtshöhe.

Versuchsanstalt Victorig
Bezirk Duala
Station Jabassi

Bezirk Edea

-Kribb

Station Camdoon
" olodor

e2222

II. Waldgebiet des Inlandes.

Akonolinga
Ebolowa
ume

Dschah-Posten
—

Jaunde

Jaunde-Dengdeng
oto

Sangmelimaa
mbam

are. ......

III. Savannenhochländer.

Station Dschang mit Viehstation
Djutibssa

- Bamenda

- Fumban

IV. Steppenländer.

Station Bano
Residentur Garun ..

- Kaiseri..·..

Olpalmen, Eingeborenenkulturen
Olpalmen, Eingeborenenkulturen
Mais, Futterkräuter
Mais, Eingeborenenkulturen
Sämtliche einheimischen Nutzpflanzen
Olpalmen, Eingeborenenkulturen
Olpalmen, einheimische Sanseviera, Mais,

Eingeborenenkulturen
Olpalmen, Mais, Eingeborenenkulturen

Olpalmen, Eingeborenenkulturen
Kickxia elastica, Eingeborenenkulturen
Olpalmen, Eingeborenenkulturen

Kickxia elastica, Eingeborenenkulturen
Olpalmen, Mais, Eingeborenenkulturen
Kickxia clastica, Eingeborenenkulturen
Kickxin elnstica, Eingeborenenkulturen
Eingeborenenkulturen
Olpalmen, Mais, Erdnüsse, Eingeborenen-

kulturen

Kickxin elnstica, Eingeborenenkulturen

Eingeborenenkulturen
Kickxia clastica, Eingeborenenkulturen
DLlIpalmen, Eingeborenenkulturen
Olpalmen, Mais

Eingeborenenkulturen
Pflugkultur
Eingeborenenkulturen
Eingeborenenkulturen

Eingeborenenkulturen
Baumwolle, Eingeborenenkulturen
Baumwolle, Eingeborenenkulturen

An Bord der „Eleonore Woermann“, den 22. Juni 1910.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Seitz.

Kartoffeim

Tropische Nutzpflanzen

Reis

Hevea, Jute, Manihon
Glaz., Reis

Hevca bras.

Hevea bras J
Hevea bras.

Hevea bras.

Hevca brus.

Tabak

Kartoffeln

Baumwolle

Verordnung des GCouverneurs von Kamerun, betr. Kbänderung der Verordnung betr-

die Jagd im Schutzgebiet Kamerun, vom 4. Oärs 1908.

Vom 24. Dezember 1910.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900 S. 813) in Verbindung
mit § 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. S. 509) wird zur
Abänderung der Verordnung, betreffend die Jagd im Schutzgebiet Kamerun, vom 4. März 190
(Amtsbl. S. 11, Kol. Bl. S. 784ff.) folgendes verordnet:
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#§* 1. In § 5 der Verordnung wird hinter dem ersten Satz eingefügt:

te lung Jasdscheine Ausgabe A1und A2 gelten auf die Dauer eines Jahres vom Tage der Aus-

säm § 2. Die beiden ersten Absätze des § 6 der Verordnung werden durch folgende Be-
mungen ersetzt:

Es werden vier Arten, von Jagdscheinen ausgestellt.
Ausgabe Al kostest 300 — und gilt für einen Elefanten.

Nosta Ausgabe A2 kostet 100 M. und gilt für ein Stück folgender Gattungen: Flußpferde,
ashörner, Giraffen oder Strauße.

5 3. Der zweite Satz des § 8 der Verordnung wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

ta Jagdscheine Ausgabe A 1, A2 und C werden vom Gouverneur ausgestellt; der Gouverneur
an andere Dienststellen zur Ausstellung solcher Scheine ermächtigen.

di § 4. In § 9 der Verordnung werden im Eingange die Worte „ist zu versagen“ ersetzt durch
e Worte „kann verfagt werden“.

§ 5. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1911 in Kraft.

Die bereits für das Kalenderjahr 1911 gelösten Jagdscheine Ausgabe A gelten als Jagd-
scheine Ausgabe A2, können aber gegen Erstattung der gezahlten Gebühr zurückgegeben werden.

Buea, den 24. Dezember 1910.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Gleim.

Verordnung des Couverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Ergänzung der Ver-

ordnung, betr. die Nachverzollung von Waren des freien Verkehrs, vom 3. Mai 1910.

Vom 26. September 1910.

5v Auf Grund des § 6 der Zollverordnung für das Deutsch-Südwestafrikanische Schutzgebiet
8 31. Januar 1903 und 16. Februar 1910 (Beilage zum Kol. Bl. vom 15. Mai 1903 bzw.

. Bl. 1910 S. 161) wird mit sofortiger Wirkung hiermit verordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.

Hinter § 11 der Verordnung des Gouverneurs von Südwestafrika, betreffend die Nach-
verzollung von Waren des freien Verkehrs, vom 3. Mai 1910, ist folgendes einzuschalten:

n 8 11a. Die Verjährungsfrist des 8 16 Absatz 1 Satz 1 der Zollverordnung vom 31. Ja-
Nnar 1903 beginnt mit dem 1. März 1907 und beträgt fünf Jahre.

Windhuk, den 26. September 1910.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:
Bruhns.

n Auszug aus dem Statut der Gesellschaft Süd-Kamerun in Hamburg

A#n#n Maßgabe der in der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 1910 beschlossenen
erung, welche von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden ist.

Artikel 36clautet nunmehr:

„Von dem verbleibenden Gewinn erhält der Landesfiskus von Kamerun 12 v. H. als diei
bi vertraglich zustehende Gewinnbeteiligung.“


	Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Abänderung der Verordnung betr. die Jagd im Schutzgebiete Kamerun vom 4. März 1908.

